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Herrn 

Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
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Wien, am 27. Juni 1991 
GZ.: 10.101/278-XI/A/1a/91 
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1991 -06- 2 8 

zu 1125 IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

1125/J betreffend die Verwendung des Ambraser Schloßparkes für 

Autogalas und Modeschauen, welche die Abgeordneten Dr. Müller, 

DDr. Niederwieser und Genossen am 15. Mai 1991 an mich richteten, 

stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Welche Maßnahmen haben sie gesetzt, um hinkünftig solche "Akti­

onen" zu unterbinden? 

Antwort: 

Die für die Verwaltung des Schlosses Ambras zuständige Bundesge­

bäudeverwaltung 11 Innsbruck hat die Veranstaltung erst nach 

Vorliegen positiver Stellungnahmen des Kunsthistorischen Museums 

(Sammlungen Schloß Ambras) sowie der "Verwaltung der Bundesgär­

ten" genehmigt. 
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Für die zweitägige Veranstaltung wurde ein Benützungsentgelt in 

Höhe von ÖS 24.000,-- vereinbart und entrichtet. 

Vorausgesetzt, daß keine Schäden zu erwarten sind, sehe ich keine 

Veranlassung, derartige Veranstaltungen, bei denen ,der Bund ange­

messene Einnahmen erzielen kann, zu untersagen. 

Punkt 2 der Anfrage: 

Wer kommt für die Behebung der eingetretenen Beschädigungen auf? 

Antwort: 

Es wurde von der zuständigen "Verwaltung der Bundesgärten" sicher­

gestellt, daß für eine allfällig notwendige Behebung von Schäden 

im Ambraser Schloßpark, insbesondere an der von der "Verwaltung 

der Bundesgärten" betreuten Rasenflächen, die veranstaltende 

Firma aufkommt. 

Punkt 3 der Anfrage: 

Wie stehen Sie zur Forderung, Kindern das Betreten der Gartenan­

lagen unter dem Grundsatz "Gleiches Recht für alle in einer Bun­

desgartenanlage" (TT) zu gestatten? 

Antwort: 

Die Verwaltung der Bundesgärten und damit auch die Frage des 

Betretens der Gartenanlagen fällt in den Kompetenzbereich des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. 
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